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Förderung kultureller Austausch

Seit dem Jahr 2008 ist die Bayerischer Musikrat gemeinnützige Projekt GmbH mit der Vergabe der Fördermittel für

internationale musikalische Begegnungen aus dem Landeshaushalt betraut.

Die Zuschussfrist endet am 31. März 2009.

Derzeit ist das Zuschussbudget noch nicht ausgeschöpft, so dass interessierte Vereine noch Anträge einreichen können.

Aus diesem Grund bitten wir Sie diese Möglichkeit, Ihren Mitgliedsvereinen/-organisationen noch bekannt zu machen!

Kultureller Austausch wird gefördert
18.01.2009

Bayerische Laienensembles können über den Bayerischen Musikrat beim Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und

Kunst finanzielle Unterstützung für ihren kulturellen Austausch beantragen. Gefördert werden Konzertreisen von bayerischen

Gruppen ins Ausland oder aber auch die Betreuung von Gastensembles in Bayern.

Ziel ist es die musikkulturelle Repräsentation Bayerns im Ausland im Interesse

der Völkerverständigung zu fördern und zu pflegen. Der Förderschwerpunkt liegt

insbesondere auf Konzertreisen in osteuropäische Länder sowie in diejenigen

westlichen Länder, zu denen noch kein hinreichender musikkultureller Austausch

besteht.

Die Antragsformulare stehen im Internet (siehe Link) zum Download bereit oder

können telefonisch im Projektbüro des Bayerischen Musikrats unter (0 83 42) 96

18-60  oder per email internationale-begegnungen@bayerischer-musikrat.de

angefordert werden. 

Einsendeschluß für die Antragstellung ist der 31. März 2009. 



Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag zuerst bei Ihrem jeweiligen Verband (z.B.

Chorverband oder Instrumentalverband)  eingereicht werden muss, der diesen

begutachtet und dann an den Bayerischen Musikrat weiterreicht.
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